
WEKA BUSINESS MEDIA AG8 FOCUS TREUHAND  NEWSLETTER 07 | JULI/AUGUST 2024

BEST PRACTICE VORSORGE 

Sachverhalt
Der selbstständig erwerbende Vorsorgeneh-
mer überwies am Freitag, 29. Dezember 2017, 
von seinem Privatkonto einen Betrag von rund 
CHF 25 000.– zugunsten seiner Säule 3a. Die 
Verbuchung dieser Zahlung auf seinem Vor-
sorgekonto erfolgte aufgrund der Sonn- und 
Feiertage am Mittwoch, 3. Januar 2018. In der 
Folge veranlagte die Steuerkommission ihn 
und seine Ehefrau, liess hingegen den geltend 
gemachten Abzug für die Beiträge an die Säu-
le 3a sowohl für die Gemeinde-, Kantons- wie 
auch direkte Bundessteuern für die Periode 
2017 nicht zu. Diese ursprüngliche Veranla-
gung wurde durch das Verwaltungsgericht 
bestätigt, was im Nachgang zum vorliegenden 
Bundesgerichtsentscheid1 führte.

Gesetzliche Grundlagen
Art. 82 Abs. 1 BVG stellt die Vorsorgeformen 
der Säule 3a denjenigen der zweiten Säule 
gleich. Ein steuerlicher Abzug der Beiträge 
wird dann zugelassen, wenn sie ausschliess-
lich und unwiderruflich der beruflichen Vor-
sorge dienen. 

Weiters präzisiert Art. 7 BVV 3 die entspre-
chenden oberen Grenzbeträge für Personen, 

Massgebender Zeitpunkt  
der Einlage in die Vorsorge
Es ist bekannt, dass Einzahlungen in die Vorsorge, seien es persönliche Einkäufe in 
die berufliche Vorsorge oder Zahlungen in die gebundene Vorsorge, bis zu einem 
gewissen Zeitpunkt im Jahr geleistet werden müssen. Das Bundesgericht musste 
entscheiden, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine Einlage in die Säule 
3a im betreffenden Kalenderjahr steuerlich geltend gemacht werden kann.

 � Von Marco Riedi

die einer Vorsorgeeinrichtung angehören 
oder nicht angehören. Eine umfangmässige 
Beschränkung der möglichen Beiträge ist 
definiert; hingegen geht aus der Bestimmung 
keine explizite Folgerung hervor, bis wann die 
entsprechenden Beiträge zu leisten sind, da-
mit sie im selben Kalenderjahr vom Einkom-
men abgezogen werden können.

Erwägungen
Aus der in Art. 82 Abs. 1 BVG hervorgehen-
den Wortwahl folgt, dass die Beiträge «aus-
schliesslich und unwiderruflich» der beruf-
lichen Vorsorge und dem entsprechenden 
Vorsorgezweck dienen müssen. Der geleistete 
Beitrag muss dem Vorsorgekonto des Vorsor-
genehmers gutgeschrieben sein, damit die-
ser Beitrag nicht anderweitig verwendet wird 
resp. verwendet werden kann. Erst ab genau 
diesem Zeitpunkt kann von einer Ausschliess-
lichkeit und Unwiderruflichkeit ausgegangen 
werden.

Zeitlich massgebend ist demnach der Tag der 
Gutschrift auf dem Vorsorgekonto und nicht, 
wie vom Vorsorgenehmer in seiner Argumen-
tation aufgeführt, der Tag der Abbuchung des 
Betrags von seinem Privatkonto.

Dieselbe Stossrichtung findet sich im Kreis-
schreiben Nr. 18 der ESTV2: So gilt, dass die 
im betreffenden Jahr tatsächlich geleisteten 
Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen ab-
gezogen werden können.3 Jedoch geht auch 
hieraus keine konkrete Antwort hervor, die 
sich über eine Rechtzeitigkeit der Beiträge 
äussern würde.

Zudem ist die im hier vorliegenden Urteil 
aufgeführte Präzisierung der Vorinstanz zu 
berücksichtigen: Die Grundlagen von Art. 82 
Abs. 1 BVG sind erst dann erfüllt, wenn die 
Beiträge dem individuellen Vorsorgekonto des 
Vorsorgenehmers gutgeschrieben werden. 
Eine Gutschrift dieser Beiträge auf dem allge-
meinen Bank- oder Postkonto der Vorsorge-
institution reicht nicht aus.

Ein übergebener Zahlungsauftrag oder eine 
vorgenommene Anweisung für den entspre-
chenden Vorsorgebeitrag erfüllen die Krite-
rien einer Rechtzeitigkeit (noch) nicht. Die 
steuerpflichtige Person hat dafür zu sorgen, 
dass die Vorsorgeeinrichtung spätestens bis 
zum Jahreswechsel über das Geld verfügen 
und dieses auf dem entsprechend geführten 
Vorsorgekonto verbuchen kann.

Dies wird auch damit untermauert, dass 
Vorsorgeeinrichtungen die an sie geleisteten 
Vorsorgebeiträge gegenüber den Vorsorge-
nehmern bescheinigen müssen. Eine solche 
Bescheinigung kann von den Vorsorgeeinrich-
tungen hingegen erst dann erstellt werden, 
wenn sie effektiv über die geleisteten Beiträ-
ge verfügen. Sodann werden die Vorsorgeein-
richtungen am Tag der Abbuchung der Bei-
träge vom Privatkonto des Vorsorgenehmers 
nicht vorinformiert, dass eine entsprechende 
Beitragszahlung unter dem Aspekt der Aus-
schliesslichkeit und Unwiderruflichkeit erfol-
gen wird.

Das Argument des Vorsorgenehmers, dass der 
Tag der Abbuchung des Betrags von seinem 
Privatkonto für die Abzugsfähigkeit im selben 
Jahr ausreicht, hält nicht stand. Erst wenn der 
geleistete Beitrag auf dem Vorsorgekonto gut-
geschrieben ist, kann er ausschliesslich und 
unwiderruflich der beruflichen Vorsorge die-
nen. Es genügt darum nicht, den Zeitpunkt der 
Abbuchung mit der Ausschliesslichkeit und Un-
widerruflichkeit dieser Beiträge gleichzusetzen.
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Schlussfolgerungen
Obschon sich dieser Entscheid mit einer Einlage 
in die gebundene Vorsorge der Säule 3a befasst, 
ist er auch für die zweite Säule und die dort 
möglichen persönlichen Einkäufe anwendbar.

Vorsorgeinstitutionen, Treuhänder und Vor-
sorgespezialisten weisen die Vorsorgenehmer 
und Klienten zu Recht darauf hin, Einzahlun-
gen in die berufliche und/oder gebundene 
Vorsorge während des betreffenden Kalen-
derjahrs rechtzeitig vorzunehmen.

Insbesondere müssen diese Hinweise derart 
präzisiert werden, dass die Zahlungen vor den 
Feiertagen am Ende des Jahres bei der Vorsor-
geeinrichtung eintreffen müssen und nicht erst 
zu diesem Zeitpunkt ausgelöst werden sollten. 

Deswegen ist auf die entsprechenden Zah-
lungszeitpunkte zu achten; dies gerade dann, 
wenn die Beiträge an die Säule 3a beispiels-
weise während des Jahres und jeweils am 
Monatsende mit einem Dauerauftrag geleistet 
werden.

FUSSNOTEN
1 BGE 148 II 556 (2C_259/2022)

2 Kreisschreiben Nr. 18 «Steuerliche Behandlung von 
Vorsorgebeiträgen und -leistungen der Säule 3a»

3 s. hierzu Kreisschreiben Nr. 18, Punkte 5.4 und 5.5
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Hintergrund 
Die konjunkturelle Entwicklung fordert zurzeit 
viele Unternehmen durch die fortschreitende 
Digitalisierung, durch hohe Volatilität auf den 
Absatz- und Beschaffungsmärkten und den 
Rückgang der Nachfrage nach Produkten und 
Dienstleistungen heraus. Kommt es zu einem 
Rückgang der Konjunktur als externem Aus-
löser, wird dieser regelmässig durch einen 
Nachfrage- bzw. Auftragsrückgang, steigende 
Lagerbestände, Kurzarbeit, Produktionsun-
terbrechungen, Betriebsstilllegungen sowie 
sinkende Börsenkurse begleitet. Während es 
zunächst nur einzelne zyklische Branchen sind, 
wie z.B. der Maschinenbau, die Automobilindu-
strie oder die Baubranche, greift eine Konjunk-
turkrise im Weiteren auch auf andere Bran-
chen über, was bei betroffenen Unternehmen 
regelmässig zu einer notwendigen Anpassung 
an die rückläufige Auslastung führt: Reduktion 
der Kapazität und Kapitalbindung als Indikato-
ren eines Korrekturprozesses, genauer gesagt 
eines Schrumpfungsprozesses, stehen an.

Innerhalb der betroffenen Unternehmen sieht 
sich neben dem Management vor allem das 

Controlling der Herausforderung gegenüber, 
unter Zeitdruck geeignete Massnahmen zu 
entwickeln und umzusetzen, um die Existenz 
des Unternehmens in der Krise zu sichern. 
Häufig werden in einer solchen Phase auch 
Desinvestitionsüberlegungen in Betracht ge-
zogen, um angesichts akuter Ertrags- bzw. 
Umsatzrückgänge einzahlungswirksame Kor-
rekturen vorzunehmen, um damit einer allfäl-
ligen Liquiditätskrise vorzubeugen.

Es soll jedoch nicht der Eindruck entstehen, 
Desinvestitionen seien stets in einem Zusam-
menhang mit Unternehmenskrisen zu sehen. 
So ist denn auch die Umkehrung einer vorhe-
rigen Investition im Sinne eines Rückzugs aus 
bisherigen Aktivitätsfeldern nicht automatisch 
als Niederlage zu werten, sondern kann eben-
so als eine Möglichkeit der Portfoliobereini-
gung, Kräftekonzentration und Fokussierung 
gesehen werden.

Da das Controlling regelmässig den Manage-
mentprozess der Zielfindung, Planung und 
Steuerung gestaltet und begleitet, betrifft die 
Entscheidung über Desinvestitionen und ihre 

Controlling von Desinvestitionen  
bei rückläufiger Wirtschaftsentwicklung
In Zeiten wirtschaftlichen Abschwungs stehen Unternehmen vor der Heraus-
forderung, ihre Kapazitäten und Kapitalbindungen anzupassen. Das Controlling 
spielt hierbei eine zentrale Rolle, indem es unter Zeitdruck Massnahmen zur 
Sicherung der Unternehmensliquidität entwickelt. Desinvestitionen oder das 
«Sale-and-lease-back»-Verfahren sind wichtige Instrumente, um kurzfristig Li-
quidität zu schaffen und langfristig die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

 � Von Prof. Dr. rer. pol. Thomas Rautenstrauch

Auswirkungen somit auch den Zuständig-
keitsbereich des Controllings. Darüber hinaus 
sind Desinvestitionsentscheidungen häufig 
auch im Zusammenhang mit der Umsetzung 
von Strategien zu sehen, und als deren kon-
sequente Weiterentwicklung determinieren 
und limitieren sie für Funktionsbereiche und 
Stellen in der Organisation die kurz- bis mit-
telfristige Ressourcensituation.

Im Folgenden sollen daher die Gestaltungs-
möglichkeiten und Grenzen des Controllings 
in Zusammenhang mit ausgewählten Desin-
vestitionsentscheidungen dargelegt werden. 
Im Mittelpunkt stehen dabei die Analyse und 
Bewertung der Möglichkeiten und Wirkungen, 
aber auch der Grenzen von Desinvestitionen 
aus Sicht des Controllings.

BegriffundAbgrenzung
der Desinvestition
Definitionen des Begriffs Desinvestition finden 
sich in vielfältiger Form, wobei allerdings in 
Abhängigkeit von der jeweiligen Perspektive 
sowohl ein weites oder auch ein sehr enges 
Begriffsverständnis formuliert wird. So fin-
den sich Definitionen der Desinvestition im 
weiteren Sinne vor allem in der Literatur zur 
Investition, in denen der Begriff Desinvestition 
als Umkehrung des Investitionsvorgangs ver-
standen wird und insofern einen Zufluss von 
finanziellen Mitteln bzw. eine Freisetzung von 
Kapital bewirkt, sodass sich eine bedeuten-
de Finanzierungsquelle für das Unternehmen 
ergeben kann (Schierenbeck, 2003). Hierzu 
unterscheidet man zusätzlich zwischen ein-
maligen und laufenden Desinvestitionen, da 
Erstere die Veräusserung oder Aufgabe von 
Realgütern bedeuten und in der Regel zu Ein-
nahmen führen, aber ebenso zusätzliche Aus-


